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Antrag auf Mitgliedschaft 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im  

Reit- und Fahrverein Ostenfelde-Beelen e.V. 

 

Name, Vorname ______________________________________ 

Straße   ______________________________________ 

Wohnort, PLZ  ______________________________________ 

Geburtsdatum ______________________________________ 

Telefon  ______________________________________ 

E-Mail   ______________________________________ 

 

Mitgliedschaftsbeitrag 

□ Aktivenbeitrag       jährlich €   60,00 

□ Aktivenbeitrag ermäßigt (18. Lebensjahr noch nicht vollendet) jährlich €   36,00  

□ 25 % Rabatt auf den Aktivenbeitrag bei mehreren aktiven Familienmitgliedern 

□ Voraussetzung: gleicher Haushalt und gleicher Beitragszahler 

□ Passivbeitrag        jährlich €   15,00 

□ Fördererbeitrag       jährlich €   38,00 

 

Anlagennutzungsbeitrag 

□ Ganzjahresnutzung der Reitanlage ab 12 Jahre  monatlich €   18,00 

□ Ganzjahresnutzung Nutzer 7 – 11 Jahre    monatlich  €   10,00 

□ Ganzjahresnutzung Kinder 0 – 6 Jahre            frei 

□ Trainingspaket       jährlich €   110,00 

(Nutzung ganzjährig zum Unterricht 1 Unterrichtseinheit/Woche) 

 

Unterrichtsbeitrag 

□ Einsteiger/WBO  1 Unterrichtseinheit/Woche monatlich €   30,00 

□ Fortgeschrittene/LPO 1 Unterrichtseinheit/Woche monatlich €   45,00 

□ Longenunterricht   1 U-Einheit (20 min) /Woche monatlich €   55,00 

□ Stoppelhopser  10 Unterrichtseinheiten  monatlich €   70,00 

                                     

Schulpferdebeitrag 

□ Für Nutzung eines Schulpferdes (1x wöchtl. ohne Unterricht) monatlich €   22,00 

Die Gebühren für den Unterricht werden separat berechnet. 
 

Voltigierbeitrag 

□ Grundbeitrag □ 1 Unterrichtseinheit/Woche monatlich €   22,00 

□ 2 Unterrichtseinheit/Woche monatlich €   26,00 

 

Änderungen zum monatlichen Einzug müssen bis zum 20. eines Monats für den Folgemonat per  

E-Mail an rechnung@rfv-ostenfelde-beelen.de mitgeteilt werden! 
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Ich verpflichte mich zur Zahlung der geltenden und beantragten 
Beiträge zum jeweiligen Fälligkeitstermin. Die Mitgliedschaftsbeiträge 
werden regelmäßig am 15. März eines jeden Jahres eingezogen. Die 
Entrichtung der monatlichen Beiträge erfolgt durch Beitragseinzug 
regelmäßig am ersten eines jeden Monats. Fällt der Beitragseinzug auf 
ein Wochenende oder Feiertag, so gilt der nächste Bankarbeitstag.  
 

Alle aktiven Anlagennutzer inkl. Schulpferdereiter und Voltigierer ab 
14 Jahren sind verpflichtet jährlich, 20 Arbeitsstunden zu leisten 
zuzüglich 5 Arbeitsstunden bei Veranstaltungen. Nicht geleistete 
Stunden werden mit € 10,00 berechnet. Die Abrechnung der 
Arbeitsstunden erfolgt regelmäßig am 01. Juni eines jeden Jahres.  

 
Konto-, Namens- und Adressänderungen werde ich dem Verein unverzüglich mitteilen. 
Andernfalls trage ich anfallende Gebühren aufgrund der Nichteinlösung von Lastschriften. 
Weiterhin verpflichte ich mich, die vereinseigenen Anlagen und Veranstaltungen nur mit einem, 
über die Haftpflichtversicherung für Reitpferdehalter, haftpflichtversicherten Pferd zu besuchen. 
Kündigungen sind dem Verein schriftlich, laut Satzung, mit vierteljährlicher Kündigungsfrist zum 
Ende eines Kalenderjahres mitzuteilen.  
Änderungen zum monatlichen Einzug müssen bis zum 20. eines Monats für den Folgemonat per 
E-Mail an rechnung@rfv-ostenfelde-beelen.de mitgeteilt werden. 
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
Zahlungsempfänger: Reit- und Fahrverein Ostenfelde-Beelen e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE62ZZZ00000133392 
Mandatsreferenz: entspricht der Mitgliedsnummer 
 
Ich ermächtige den Reit- und Fahrverein Ostenfelde-Beelen e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reit- und 
Fahrverein Ostenfelde-Beelen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es geltend dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Vor- und Nachname des Kontoinhabers: ____________________________________________ 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: ____________________________________________ 

Kreditinstitut Name: ____________________________________________ 

BIC: ____________________________________________ 

IBAN: DE _________________________________________ 

 
_______________________ , ________________ ________________________________________ 
Ort               Datum   Unterschrift, ggf. gesetzl. Vertreter 
  

Einverständniserklärung Öffentlichkeitsarbeit  
Da wir unsere Vereinsaktionen auf unserer Website/ in unseren Veröffentlichungen oder in Presseberichten bildlich 
und textlich dokumentieren, benötigen wir für die Veröffentlichung dieser Daten und Bilder die Einwilligung der 
Abgebildeten bzw. der gesetzlichen Vertreter. Die Einwilligung dazu wird durch die Unterschrift zur 
Mitgliedschaftserklärung gegeben. Für den Fall, dass Sie das Einverständnis für die Öffentlichkeitsarbeit für Ihre Person 
oder für Ihr Kind nicht zustimmen, so ist dies dem Verein schriftlich mitzuteilen. 


